
BGH zur Abgrenzung von Mittäterschaft und Teilnahme
beim Betäubungsmittelhandel

18.05.2021

BGH, Beschluss vom 18.05.2021, Az. 1 StR 72/21. Schlagworte: BtMG,
Rauschgifthandel, Beteiligung.

Leitsätze: Die Entscheidung enthält keine Leitsätze. 

Auf den Punkt gebracht (Rechtslupe): „Beim Betäubungsmittelhandel gelten für die Abgrenzung von (Mit-)Täterschaft und
Beihilfe die allgemeinen Grundsätze über die Abgrenzung zwischen diesen Beteiligungsformen.“ 

„Ob ein Beteiligter eine Tat als Täter oder Gehilfe begeht, ist danach in wertender Betrachtung nach den gesamten
Umständen, die von seiner Vorstellung umfasst sind, zu beurteilen. 

Wesentliche Anhaltspunkte können der Grad des eigenen Interesses am Erfolg der Tat, der Umfang der Tatbeteiligung, die
Tatherrschaft oder wenigstens der Wille zu ihr sein. Beschränkt sich – wie regelmäßig bei einem Kurier – die Beteiligung am
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln auf einen Teilakt des Umsatzgeschäfts, kommt es maßgeblich darauf an, welche
Bedeutung der konkreten Beteiligungshandlung im Rahmen des Gesamtgeschäfts zukommt. 

Erschöpft sich die Tätigkeit im bloßen Transport von Betäubungsmitteln, ist regelmäßig von einer untergeordneten Bedeutung
auszugehen. 

Eine andere Bewertung kommt nur in Betracht, wenn der  Kurier erhebliche, über den reinen Transport hinausgehende
Tätigkeiten entfaltet, am An- und Verkauf des Rauschgifts unmittelbar beteiligt ist oder sonst ein  eigenes Interesse am
weiteren Schicksal des Gesamtgeschäfts hat, weil er eine  Beteiligung  am  Umsatz  oder  zu  erzielenden  Gewinn  erhalten 
soll.“ 

Fundstelle(n):

Bundesgerichtshof, Entscheidung im Volltext
Besprechung auf Rechtslupe, 12.07.2021
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2021-5-18&nr=119659&pos=3&anz=27
https://www.rechtslupe.de/strafrecht/betaeubungsmittelhandel-und-die-abgrenzung-von-mittaeterschaft-und-teilnahme-3226367?pk_campaign=rss&pk_source=rss
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